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STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 41 "GEWERBEGEBIET OLFEN-OST" – 2. ÄNDERUNG 
 BETEILIGUNGSVERFAHREN NACH § 4 (2) BAUGB 
  
 
 
 
Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB: 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 30.09.2020 über die Planung informiert und um Stellungnahme bis zum 06.11.2020 gebeten. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens 
sind auf der folgenden Seite in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. LWL 

(Archäologie für 
Westfalen, Außen-
stelle Münster) 

Schreiben 
vom 
09.10.2020 

"(…) 

 (…)" 

zu 1: Der Anregung wird gefolgt. Der Hinweis zu Boden-
denkmälern wird entsprechend ergänzt. 

 

2. St. Vitus Ol-
fen 

Schreiben 
vom 
13.10.2020 

"(…) 

 
(…)" 

(Es wurde eine Fristverlängerung 

bis zum 18.11.2020 eingeräumt.) 

 

3. Kreis Coes-
feld 
(Untere Immissions-
schutzbehörde) 

Schreiben 
vom 
03.11.2020 

"(…) 

 
(…)" 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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